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Eine verhaltensbedingte Kündigung ohne vor-
herige Abmahnung wegen unerlaubter Privat-
nutzung eines Firmenfahrzeugs kommt nicht 
in Betracht, wenn der Arbeitgeber zuvor eine 
solche Privatnutzung mehrfach unbeanstandet 
geduldet hat. Mit anderen Worten scheidet bei 
unerlaubter Nutzung eines Firmenfahrzeugs zu 
privaten Zwecken eine verhaltensbedingte Kün-
digung ohne vorherige Abmahnung aus – dies 
jedenfalls dann, wenn der Arbeitgeber die Pri-
vatnutzung zuvor mehrere Male ohne Beanstan-
dung geduldet hat. Dies hat das Landesarbeits-
gericht (LAG) Köln in einem aktuellen Urteil 
vom 2.11.2009 (Az. 5 Sa 625/09) entschieden. 

Diese Entscheidung ist für alle Fuhrparkbetrei-
ber relevant, die individuell zugeordnete Fir-
menwagen nur zur dienstlichen Nutzung oder 
rein dienstlichen Zwecken dienende Poolfahr-
zeuge vorhalten.

Die Privatnutzung war dem Arbeitgeber auf-
gefallen, weil er anlässlich eines Warenfehlbe-

standes den Einbau eines GPS-Fahrzeugüber-
wachungssystems in verschiedene Fahrzeuge 
veranlasst hatte. Auch in das Fahrzeug des 
später gekündigten Arbeitnehmers wurde ein 
solches System eingebaut. Die Überwachung er-
gab, dass der Arbeitnehmer das Dienstfahrzeug 

von montagabends bis einschließlich freitag-
morgens für die Fahrten nach Hause und zum 
Arbeitsplatz nutzte. Danach untersagte der 
Niederlassungsleiter dem Arbeitnehmer defini-
tiv die Nutzung des Firmen-Fahrzeugs für pri-
vate Heimfahrten. Seither waren keine privaten 
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Heimfahrten des Arbeitnehmers mit dem Fir-
menwagen mehr festgestellt worden. Alsdann 
kündigte der Arbeitgeber das Arbeitsverhält-
nis ordentlich, weil der Arbeitnehmer unter 
Verstoß gegen seinen Arbeitsvertrag, wonach 
Privatfahrten nur mit ausdrücklicher Genehmi-
gung der Geschäftsleitung gestattet seien, den 
Firmenwagen für private Heimfahrten genutzt 
habe. Gegen diese Kündigung hat der Arbeit-
nehmer fristgerecht Kündigungsschutzklage 
erhoben und sich hinsichtlich der Nutzung des 
Firmenwagens auf die Genehmigung durch den 
Niederlassungsleiter berufen. Im Übrigen hät-
ten auch andere Arbeitnehmer regelmäßig ihre 
Firmenfahrzeuge für Heimfahrten genutzt.
Der Arbeitgeber berief sich zur Rechtfertigung 
der Kündigung darauf, dass hinsichtlich der 
Privatnutzung ein Betrug gemäß § 263 StGB 
vorgelegen habe, weil der Arbeitnehmer gleich-
zeitig einen Fahrtkostenzuschuss des Arbeitge-
bers bezogen habe. Eine generelle Genehmigung 
zur Nutzung habe nicht vorgelegen. Im Rahmen 
der Sachverhaltsermittlung sei dem Vorstand 
der Geschäftsführung mitgeteilt worden, dass 
Betriebsfahrzeuge nur ausnahmsweise und in 
Einzelfällen von Fahrern genutzt werden durf-
ten, wenn tatsächlich einmal eine Kundenad-
resse am Ende der Tour in unmittelbarer Nähe 
der Privatanschrift des Fahrers gelegen habe.

Das Arbeitsgericht stellte erstinstanzlich im 
Rahmen der Kündigungsschutzklage in seinem 

Urteil fest, dass das Arbeitsverhältnis durch die 
ordentliche Kündigung des Arbeitgebers nicht 
aufgelöst worden ist. Zur Begründung verwies 
das Arbeitsgericht darauf, dass der Arbeitgeber 
nicht in Abrede gestellt habe, dass der Nieder-
lassungsleiter im Einzelfall die Nutzung des 
Firmenwagens für Heimfahrten gestattet habe. 
Angesichts dessen sei ein Vertragsverstoß nicht 
so schwerwiegend, als dass er ohne Abmahnung 
zu einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
führen könne. Die Nutzung des Firmenfahrzeu-
ges bei gleichzeitigem Bezug des Fahrtkosten-
zuschusses berechtige ebenfalls nicht zu einer 
Kündigung ohne Abmahnung. Auch insoweit sei 
zunächst eine Abmahnung notwendig gewesen.

Gegen dieses Urteil legte der Arbeitgeber Beru-
fung ein, die jedoch in der Sache keinen Erfolg 
hatte. Nach Ansicht des LAG Köln war die aus-
gesprochene Kündigung rechtswidrig. Ein aus-
reichender verhaltensbedingter Kündigungs-
grund gemäß § 1 Abs. 2 KSchG lag nach Ansicht 
der Richter nicht vor, so dass die Kündigung 
dahwer rechtsunwirksam war.

Ein Betrug oder ein Betrugsversuch gemäß § 
263 StGB, der an sich einen ausreichenden ver-
haltensbedingten Kündigungsgrund im Sinne 
des § 1 Abs. 2 KSchG darstellen würde, konnte 
der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer nicht vor-
werfen. Hiervon hätte man nur dann ausgehen 
können, wenn der Mitarbeiter seinen Arbeit-

geber über die tatsächlich ihm entstandenen 
Fahrtkosten in einzelnen Monaten getäuscht 
hätte. Davon konnte jedoch nicht ausgegangen 
werden, da der Fahrtkostenzuschuss verkehrs-
mittelunabhängig und zudem pauschal – auch 
während Urlaubs- und Krankheitszeiten – 
durchgezahlt worden war.

Das LAG Köln ließ es dahin gestellt, ob die in 
diesem Zusammenhang erzielten Erkenntnis-
se die aus der Überwachung durch den heim-
lichen Einbau von GPS-Geräten resultierten, 
überhaupt verwertbar waren, oder ob insoweit 
einer Verwertung datenschutzrelevante Per-
sönlichkeitsrechte oder die Verletzung von Mit-
bestimmungsrechten entgegenstanden. Zwar 
konnte der Arbeitgeber durch die Überwachung 
vermuten, dass der Mitarbeiter in der Mehrzahl 
der Tage den Firmenwagen zu Heimfahrten ge-
nutzt hatte. Eine konkrete Tatsachengrundlage 
hierfür bestand jedoch nicht. 

Zutreffend hatte das Arbeitsgericht des Wei-
teren festgestellt, dass die unerlaubte Privat-
nutzung ohne Abmahnung keine verhaltens-
bedingte Kündigung rechtfertigt. Vom Umfang 
her ist lediglich eine unerlaubte Privatnutzung 
an sechs Tagen unstreitig. Unstreitig ist auf 
der anderen Seite, dass jedenfalls in einzelnen 
Fällen die Privatnutzung des Firmenwagens für 
Heimfahrten gestattet war. Wenn auch der Ar-
beitgeber vehement bestritten hat, dass es eine 
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+++ Rechtsprechung +++
generelle Genehmigung gegeben habe, hat er 
andererseits eingeräumt, dass der Niederlas-
sungsleiter nicht habe ausschließen können, 
dass er das eine oder andere Mal die Privatnut-
zung erlaubt habe. Unstreitig war zudem, dass 
auch andere Fahrer zumindest in Einzelfällen 
die Erlaubnis für private Heimfahrten erhielten. 
Entscheidend kam hinzu, dass der Arbeitgeber 
eingeräumt hatte, dass es durchaus sein könne, 
dass der Niederlassungsleiter mit Einzelfallge-
nehmigungen bezüglich der Privatfahrten mit 
Firmenwagen großzügiger gewesen sei, als dies 
eigentlich sinnvoll gewesen wäre. Dem ent-
sprach es auch, dass der Niederlassungsleiter, 
nachdem die Untersuchungsergebnisse der GPS-
Überwachung in der Firma bekannt wurden, auf 
Anweisung der Geschäftsleitung derartige Pri-
vatfahrten ausdrücklich untersagt hat. 
Angesichts dieser Verfahrensweise der Vergan-
genheit, die jedenfalls durchaus im Einzelfall 
die Genehmigung von Privatfahrten mit dem 
Firmenwagen vorsah, konnte eine übermäßige 
Nutzung des Firmenwagens für Privatfahrten 
erst nach entsprechender und erfolgloser Ab-
mahnung zu einer verhaltensbedingten Kündi-
gung führen. 

Denn grundsätzlich setzt eine verhaltensbe-
dingte Kündigung eine Abmahnung voraus. 
Dies gilt auch im Vertrauensbereich, wenn es 
sich um ein steuerbares Verhalten des Arbeits-
nehmers handelt und eine Wiederherstellung 
des Vertrauens erwartet werden kann oder der 
Arbeitnehmer mit vertretbaren Gründen anneh-
men konnte, sein Verhalten sei nicht vertrags-
widrig oder werde vom Arbeitgeber nicht als 
erhebliches, den Bestand des Arbeitsverhält-
nisses gefährdendes Verhalten angesehen. An-
gesichts der zumindest in Einzelfällen erfolg-
ten Genehmigung von privaten Heimfahrten 
mit dem Firmenwagen kann jedenfalls nicht da-
von ausgegangen werden, dass der Mitarbeiter 
durch die Privatnutzung des Firmenwagens an 
insgesamt sechs nachgewiesenen Tagen damit 
rechnen musste, allein hier durch den Bestand 
seines Arbeitsverhältnisses zu gefährden. Die 
weitere Entwicklung seit der definitiven Unter-
sagung der Privatnutzung durch den Nieder-
lassungsleiter belegte zudem, dass eine solche 
Abmahnung auch Erfolg gehabt hätte. Denn der 
Arbeitgeber hat für die Zeit nach Untersagung 
der Privatfahrten keinen einzigen konkreten 
Verstoß des Mitarbeiters gegen die von ihr aus-
gesprochene Anweisung dartun können. Da-
mit muss davon ausgegangen werden, dass der 
Mitarbeiter sich seit dieser Anweisung an das 
Verbot der Privatnutzung in vollem Umfang ge-
halten hat. Aus den genannten Gründen war die 
ausgesprochene verhaltensbedingte Kündigung 
daher rechtswidrig und konnte das Arbeits-
verhältnis nicht auflösen. Daraus ergab sich, 
dass das Arbeitsverhältnis ungekündigt fortbe-
stand. Die Revision wurde nicht zugelassen, da 
die Rechtssache keine rechtsgrundsätzliche Be-
deutung hatte und auch keine Abweichung von 
der Instanzrechtsprechung oder der höchst-
richterlichen Rechtsprechung vorlag. 

Rechtsanwalt Lutz D. Fischer, Lohmar
Kontakt: kanzlei@fischer-lohmar.de

Internet: www.fischer-lohmar.de

Anmerkung:  
der Volltext der Entscheidung des LAG Köln kann über die Rechtsprechungsdatenbank des Landes 
NRW unter http://www.justiz.nrw.de/RB/nrwe2/index.php kostenlos abgerufen werden.

Bei Geschwindigkeitsüberschreitung sind Messer-
gebnisse durch das Laser-Gerät Riegl FG 21-P als 
standardisierte Messmethode verwertbar
1. Standardisiert ist ein durch Regelungen vereinheit-
lichtes (technisches) Verfahren, bei dem die Bedingun-
gen seiner Anwendbarkeit und sein Ablauf so festgelegt 
sind, dass unter gleichen Voraussetzungen gleiche Er-
gebnisse zu erwarten sind. Diesen Anforderungen wird 
grundsätzlich auch die Geschwindigkeitsmessung mit 
dem Laser-Gerät Riegl FG 21 – P gerecht.
2. Die Verwertbarkeit des Messergebnisses wird nicht 
dadurch in Frage gestellt, dass bei der Messung mit dem 
Laser-Gerät Riegl FG 21 – P keine Foto- oder Videoauf-
nahme erfolgt. (amtlich)
Auch eine Bilddokumentation wie ein „Radarfoto“ ge-
währleistet nicht zwangsläufig eine nachträgliche Rich-
tigkeitskontrolle, weil man einem Gerät nicht ansehen 
kann, ob es wegen eines technischen Defekts eine fal-
sche Geschwindigkeit angezeigt hat. Auch bei anderen 
Verfahren ist die Ermöglichung einer nachträglichen 
Kontrolle (in Teilbereichen) nicht Sinn und Zweck der 
Bilddokumentation, sondern nur ein Nebeneffekt.

Im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens 
greift der Einwand, dass die Geschwindigkeitsmessung 
nicht verwertet werden könne, da kein standardisiertes 
Verfahrens angewandt wurde nicht durch, wenn tatsäch-
lich ein solches unter vorheriger Eichung des Gerätes 
verwendet worden ist. Davon ist auszugehen, wenn ein 
durch Regelungen vereinheitlichtes (technisches) Ver-
fahren (hier: Laser-Gerät Riegl FG 21-P), bei dem die 
Bedingungen seiner Anwendbarkeit und sein Ablauf so 
festgelegt sind, dass unter gleichen Voraussetzungen 
gleiche Ergebnisse zu erwarten sind, verwendet wurde. 
OLG Koblenz, Beschluss vom 12.01.2010, 1 SsBs 127/09

Abstandsmessung mittels Videoüberwachung auf 
Autobahnen in Rheinland-Pfalz verfassungsgemäß
1. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 
11. August 2009 (2 BvR 941/08) steht der Verwertung 
von Ergebnissen der Videoabstandsmessung in Rhein-
land-Pfalz nicht entgegen.
2. Da jedenfalls auf Autobahnen Anhaltekontrollen mit 
einem viel zu hohen Risiko für alle Beteiligten verbun-
den wären, sind auch Notwendigkeit und Verhältnismä-
ßigkeit der Identifizierungsaufnahme gegeben. (amt-
lich)
Bei einer sogenannten Brückenabstandsmessung kom-
men – jedenfalls in Rheinland-Pfalz – insgesamt 3 Ka-
meras zum Einsatz. Zwei auf einer Brücke aufgestellte 
Videokameras erfassen den auflaufenden Verkehr auf 
allen Fahrstreifen über eine Gesamtstrecke von mindes-
tens 400 m, wobei eine Nahbereichskamera auf die ei-
gentliche, 50 m lange Messstrecke gerichtet ist, während 
zweite Kamera den Fernbereich (Beobachtungsstrecke) 
erfasst. Das Verkehrsgeschehen wird ständig auf ein 
VHS-Band aufgezeichnet und auf einen Monitor übertra-
gen, der von Polizeibeamten beobachtet wird. Auf Grund 
der Aufnahmequalität sind weder Fahrzeugführer noch 
Kennzeichen auch nur andeutungsweise erkennbar. Eine 
Fahreridentifizierung anhand dieser Aufnahmen ist von 
vornherein nicht beabsichtigt und technisch wegen der 
relativ schlechten Bildqualität auch nicht durch Vergrö-
ßerung möglich. Mangels Personenbezug fehlt bereits 
der Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht be-
ziehungsweise das Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung aus Art.2 Abs.1 i.V.m. Art.1 Abs.1 GG.

Der Fahreridentifizierung dient allein die im Brücken-
bereich am Straßenrand sichtbar aufgestellte dritte 
Kamera, die von Polizeibeamten, die auf dem Monitor 
den laufenden Verkehr beobachten, erst dann gezielt 
in Betrieb gesetzt wird, wenn das Fahrverhalten eines 

bestimmten Verkehrsteilnehmers den Schluss auf die 
Begehung einer Verkehrsordnungswidrigkeit zulässt. 
Damit wird ein Eingriff in das allgemeine Persönlich-
keitsrecht nur bei einem Tatverdächtigen vorgenommen, 
der gerade dabei ist oder war, gegen das Verbot einer 
Geschwindigkeitsüberschreitung oder einer Unterschrei-
tung des Sicherheitsabstandes zu verstoßen. Der in der 
Anfertigung der verdachtsabhängigen Nahaufnahme zu 
sehende Grundrechtseingriff ist gesetzlich durch nach 
§ 46 OWiG entsprechend anwendbare strafprozessuale 
Vorschriften aus § 100h Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 StPO bzw. § 
163b Abs. 1 StPO legitimiert. Da jedenfalls auf Autobah-
nen Anhaltekontrollen mit einem viel zu hohen Risiko 
für alle Beteiligten verbunden wären, sind auch Notwen-
digkeit und Verhältnismäßigkeit der Identifizierungsauf-
nahme gegeben. Das in Rheinland-Pfalz verwendete Ver-
fahren zur Abstandsmessung mittels Videoüberwachung 
auf Autobahnen steht daher mit dem Verfassungsrecht 
in Einklang. OLG Koblenz, Beschluss vom 04.03.2010, 
Az. 1 SsBs 23/10

Video-Abstandsmessung im Saarland ist rechtmäßig
Die Video-Abstandsmessung, mit der auf saarländischen 
Straßen Drängler verfolgt werden, ist nach einem Urteil 
des Saarländischen Oberlandesgerichts rechtmäßig. Bei 
dem Verfahren würden die Daten schließlich erst dann 
aufgezeichnet, wenn der Verdacht einer Ordnungswid-
rigkeit bestehe, teilte das Gericht am Dienstag in Saar-
brücken mit. Mit Hilfe der Daten wird die Identität des 
Abstandsünders für ein mögliches Bußgeldverfahren 
ermittelt. 

Das saarländische Messverfahren unterscheide sich von 
einem Fall, der einer Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts in Karlsruhe im August 2009 zugrunde 
gelegen habe, urteilte der Bußgeldsenat des OLG. Nach 
dem Spruch der Bundesrichter sind videogestützte Ge-
schwindigkeitskontrollen nur auf eindeutiger gesetzli-
cher Grundlage erlaubt. Die Richter hatten ein Bußgeld 
gegen einen Autofahrer aufgehoben, der 29 Stunden-
kilometer zu schnell unterwegs gewesen und von einer 
Videoanlage gefilmt worden war. Saarländisches Ober-
landesgericht Saarbrücken, Beschluss vom 26.2.2010, 
Az. Ss (B) 107/2009 (126/09) (Quelle: dpa)

Unfall nach Trunkenheitsfahrt führt zu Kostenbetei-
ligung wegen Leistungsbeschränkung bei Selbstver-
schulden
Die gesetzliche Krankenkasse kann von ihrem Mitglied 
eine finanzielle Beteiligung für die Behandlungskosten 
wegen eines Verkehrsunfalls nach Trunkenheitsfahrt ver-
langen und auch das Krankengeld kürzen. Dies hat das 
Sozialgericht Dessau-Roßlau entschieden. 
Ein gesetzlich versicherter Autofahrer war in volltrun-
kenem Zustand sowie mit Rückständen von Cannabis 
im Blut mit seinem Auto verunglückt. Er wurde rechts-
kräftig wegen vorsätzlicher Straßenverkehrsgefährdung 
verurteilt. Die Krankenkasse forderte daraufhin 20% der 
Kosten sowie einen Teil des Krankengelds zurück; die Be-
handlungskosten und das gezahlte Krankengeld beliefen 
sich auf 10.000 EUR.

Das SG Dessau-Roßlau hat die hiergegen gerichtete Kla-
ge des Versicherten abgewiesen. Nach Auffassung der 
Sozialrichter erfolgte die Kostenbeteiligung zu Recht. 
Wer vorsätzlich eine Straßenverkehrsgefährdung bege-
he, könne an den Behandlungskosten beteiligt werden 
und müsse anteilig das Krankengeld zurückzahlen. Eine 
20%-tige Kostenbeteiligung sei angemessen, zumal der 
Versicherte in dem entschiedenen Fall seine Einkom-
mensverhältnisse auch nicht offen gelegt hatte. 
Sozialgericht Dessau-Roßlau, Entscheidung vom 
24.2.2010, Az. S 4 KR 38/08 (nicht rechtskräftig).
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Bis zum 31.12.2009 betrug der Umsatzsteuer-
satz auf Hotelübernachtungen auf Dienstreisen 
neunzehn Prozent. Durch das Gesetz zur Be-
schleunigung des Wirtschaftswachstums vom 
22.12.2009 (BGBl. I S. 3950) wurde § 12 Abs. 
2 Umsatzsteuergesetz (UStG) um eine neue 
Nummer 11 ergänzt. Danach unterliegen seit 
dem 1. Januar 2010 die Umsätze aus der Ver-
mietung von Wohn- und Schlafräumen, die ein 
Unternehmer zur kurzfristigen Beherbergung 
von Fremden bereithält, dem ermäßigten Um-
satzsteuersatz von sieben Prozent. Diese Steu-
erermäßigung gilt aber nicht für Leistungen, 
die nicht unmittelbar der Vermietung dienen, 
auch wenn diese Leistungen mit dem Entgelt 
für die Vermietung abgegolten sind. Diese Re-
gelung hat zwangsläufig Folgen für die Um-
satz- und Lohnbesteuerung und führt in letzter 
Konsequenz zu Abgrenzungsschwierigkeiten 
für reisende Unternehmer, Angestellte und das 
Lohnbüro, da diese Steuertarifermäßigung ins-
besondere nicht für das Frühstück gilt. Nach-
folgend werden die neuen Grundsätze für die 
Finanzverwaltung anhand des aktuellen BMF-
Schreibens vom 5. März 2010 dargestellt.
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Aktuelles BMF-Schreiben vom 5. März 2010
Mit einem aktuellen Schreiben des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen (BMF) vom 5. März 
2010 hat die Finanzverwaltung diese Umsatz-
steuersenkung für Hotels praxistauglich ge-
macht. In dem neuen BMF-Schreiben werden 
neue Grundsätze für das Frühstück bei Aus-
wärtstätigkeiten dargestellt. 

Was ist jetzt bei den Frühstückskosten 
zu beachten?
Der Arbeitgeber kann dem Mitarbeiter die auf 
einer Dienstreise angefallenen Übernachtungs-
kosten steuerfrei ersetzen. Die Kosten für das 
Frühstück sind jedoch nicht erstattungsfähig. 

Für Hotelübernachtungen gilt seit Anfang 2010 
der ermäßigte Umsatzsteuersatz von sieben 
Prozent. Diese Regelung gilt aber nicht nur für 
das klassische Hotelgewerbe, sondern auch für 
kurzfristige Beherbergungen in Pensionen, 
Fremdenzimmern, Ferienwohnungen und ver-
gleichbaren Einrichtungen. 
Das Frühstück ist aber hiervon gerade nicht 
betroffen. Bislang war es vielfach üblich, dass 

die Hotelrechnung auch die im Übernachtungs-
preis enthaltenen Frühstückskosten umfasste. 
Diese in der Hotelleriepraxis häufig anzutref-
fende Praxis wird sich nunmehr wegen der 
unterschiedlichen Umsatzsteuersätze für die 
Hotelunterkunft und das Frühstück zwangs-
läufig ändern. Hier werden künftig Übernach-
tung und Frühstück auf der Rechnung geson-
dert auszuweisen sein. Rein steuerlich gesehen 
gehören die Frühstückskosten jedoch nicht zu 
den Kosten der Übernachtung, sondern zu den 
Verpflegungskosten. 

Sofern bei Übernachtungen das Frühstück nicht 
im Rechnungspreis enthalten sein sollte, dürfte 
ein handschriftlicher Zusatz des Dienstreisen-
den auf der Hotelrechnung genügen, mit dem 
zur Klarstellung vermerkt wird, dass die Kosten 
für die Übernachtung kein Frühstück beinhal-
ten. Dann können auch die Verpflegungspau-
schale und die tatsächlichen Übernachtungs-
kosten in voller Höhe abgerechnet werden. Nor-
malerweise droht bei Verstößen eine Schätzung 
durch das Finanzamt: wird für Leistungen, die 
nicht von der Steuerermäßigung nach § 12 Abs. 
2 Nr. 11 Satz 1 UStG erfasst werden, kein geson-
dertes Entgelt berechnet, ist deren Entgeltanteil 
zu schätzen. Schätzungsmaßstab kann hierbei 
beispielsweise der kalkulatorische Kostenan-
teil zuzüglich eines angemessenen Gewinn-
aufschlags sein. Die Finanzverwaltung wird es 
aber laut BMF-Schreiben aus Vereinfachungs-
gründen – auch für Zwecke des Vorsteuerabzugs 
des Leistungsempfängers – nicht beanstanden, 
wenn folgende in einem Pauschalangebot ent-
haltene nicht begünstigte Leistungen in der 

Zu den neuen Regeln für das Frühstück bei Hotelübernachtung auf Dienstreisen 

Neues vom steuerlichen
 Frühstücksbuffet
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Rechnung zu einem Sammelposten (z.B. „Busi-
ness-Package“, „Servicepauschale“) zusam-
mengefasst werden und der darauf entfallen-
de Entgeltanteil in einem Betrag ausgewiesen 
wird: dies gilt für die Abgabe eines Frühstücks, 
die Nutzung von Kommunikationsnetzen, die 
Reinigung und das Bügeln von Kleidung bezie-
hungsweise der Schuhputzservice, der Trans-
port zwischen Bahnhof / Flughafen und Un-
terkunft, der Transport von Gepäck außerhalb 
des Beherbergungsbetriebs, die Überlassung 
von Fitnessgeräten sowie die Überlassung von 
Plätzen zum Abstellen von Fahrzeugen. Es wird 
ebenfalls nicht beanstandet, wenn der auf diese 
Leistungen entfallende Entgeltanteil mit 20 % 
des Pauschalpreises angesetzt wird. Für Klein-
betragsrechnungen (§ 33 UStDV) gilt dies für 
den in der Rechnung anzugebenden Steuerbe-
trag entsprechend. Die Vereinfachungsregelung 
gilt aber nicht für Leistungen, für die ein ge-
sondertes Entgelt vereinbart wird.

Ab wann gilt die Steuerermäßigung
und wie ist sie anzuwenden?
Die Steuerermäßigung ist zunächst nur auf 
solche Umsätze anzuwenden, die nach dem 31. 
Dezember 2009 ausgeführt werden. Beherber-
gungsleistungen werden mit ihrer Beendigung 
ausgeführt. Für die Dienstreisepraxis ist des-
halb von Bedeutung, dass es für die Bestim-
mung des Umsatzsteuersatzes allein auf das 
Ende der Beherbergungsleistung ankommt, 
nicht jedoch auf den meist sehr viel früher lie-
genden Zeitpunkt der Buchung der Dienstreise, 

der Rechnungsausstellung oder gar der (Vor-
aus-)Zahlung. Soweit also die jeweilige Beher-
bergungsleistung nach dem 31. Dezember 2009 
endet, unterliegt sie dem ermäßigten Umsatz-
steuersatz von sieben Prozent. Werden in einem 
Unternehmen im Voraus Reisen für Mitarbeiter 
zu verschiedenen Messen in verschiedenen Mo-
naten im selben Hotel gebucht werden, kann 
beispielsweise relevant werden, dass damit Teil-
leistungen vereinbart werden. Hier ist dann der 
Zeitpunkt der Beendigung der jeweiligen Teil-
leistung maßgeblich. Beruht die nach dem 31. 
Dezember 2009 ausgeführte Beherbergungs-
leistung auf einem vor dem 1. September 2009 
geschlossenen Vertrag, kann der Leistungsemp-
fänger unter den Voraussetzungen des § 29 Abs. 
2 UStG einen angemessenen Ausgleich der um-
satzsteuerlichen Minderbelastung verlangen.

Was fällt nicht unter die Steuerermäßigung?
Keine steuerlich begünstigten Beherbergungs-
leistungen im Sinne von § 12 Abs. 2 Nr. 11 
UStG sind:
•	 die Überlassung von Tagungsräumen;
•	 die Überlassung von Räumen zur Ausübung 	
	 einer beruflichen oder gewerblichen Tätig-	
	 keit; 
•	 die gesondert vereinbarte Überlassung von 	
	 Plätzen zum Abstellen von Fahrzeugen;
•	 die Überlassung von nicht ortsfesten Wohn-	
	 mobilen, Caravans, Wohnanhängern, Haus-	
	 booten und Yachten;
•	 die Beförderungen in Schlafwagen der Ei-	
	 senbahnen;

•	 die Überlassung von Kabinen auf der Beför-	
	 derung dienenden Schiffen;
•	 die Vermittlung von Beherbergungsleistun-	
	 gen sowie 
•	 unentgeltliche Wertabgaben (beispielsweise 	
	 Selbstnutzung von Ferienwohnungen).

Welche Nebenleistungen sind ebenfalls 
nicht steuerbegünstigt? 
Neben dem Frühstück gibt es in Hotels und 
anderen Beherbergungsbetrieben zahlreiche 
Nebenleistungen, die zum – teils kostenpflich-
tigen – Serviceangebot gehören. Die Steuerer-
mäßigung gilt gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 11 Satz 
2 UStG jedoch nicht für solche Leistungen, 
die nicht unmittelbar der Vermietung dienen, 
auch wenn es sich um Nebenleistungen zur Be-
herbergung handelt und diese Leistungen mit 
dem Entgelt für die Vermietung abgegolten sind 
(Aufteilungsgebot). 

Hierzu zählen insbesondere:
•	 Verpflegungsleistungen (wie Frühstück, 	
	 Halb- oder Vollpension, „All inclusive“)
•	 Getränkeversorgung aus der Minibar
•	 Nutzung von Kommunikationsnetzen (ins-	
	 besondere Telefon und Internet)
•	 Nutzung von Fernsehprogrammen außer-
	 halb des allgemein und ohne gesonder-		
	 tes Entgelt zugänglichen Programms („pay- 	
	 per view“)
•	 Leistungen, die das körperliche, geisti-
	 ge und seelische Wohlbef inden steigern 	
	 („Wellness-Angebote“). Die Überlassung 
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von Schwimmbädern oder die Verabreichung 
von Heilbädern im Zusammenhang mit einer 
begünstigten Beherbergungsleistung kann da-
gegen nach § 12 Abs. 2 Nr. 9 Satz 1 UStG dem 
ermäßigten Steuersatz unterliegen.

•	 die Übererlassung von Fahrberechtigungen 	
	 für den Nahverkehr, die jedoch nach § 12 	
	 Abs. 2 Nr. 10 UStG dem ermäßigten Steuer-	
	 satz unterliegen können
•	 die Überlassung von Eintrittsberechtigun-	
	 gen für Veranstaltungen, die jedoch nach § 	
	 4 Nr. 20 UStG steuerfrei sein oder nach § 	
	 12 Abs. 2 Nr. 7 Buchst. a oder d UStG 
	 dem ermäßigten Steuersatz unterliegen 		
	 können
•	 der Transport von Gepäck außerhalb des 	
	 Beherbergungsbetriebs sowie
•	 die Überlassung von Sportgeräten und -an-	
	 lagen
•	 Ausflüge
•	 Reinigung und Bügeln von Kleidung, 		
	 Schuhputzservice sowie „last but not least“ 
•	 der Transport zwischen Bahnhof / Flugha-	
	 fen und Unterkunft.

Wie sieht es mit Stornokosten aus?
Bei der Stornierung einer Dienstreise wird re-
levant, dass Stornokosten grundsätzlich nicht-
steuerbaren Schadensersatz dar stellen. Wird 
also ein Übernachtungs- oder Reisevertrag 
vorzeitig gekündigt, so behält der Unternehmer 
zwar den Anspruch auf die vereinbarte Vergü-
tung; er muss sich jedoch sogenannte ersparte 
Aufwendungen oder dasjenige, was er durch 
anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft 
erzielt oder zu erwerben unterlässt, anrechnen 
lassen. Hier lohnt reiserechtlich schon vor Rei-
seantritt beziehungsweise vor der Buchung ein 
Blick ins Kleingedruckte der Reise- oder Bu-
chungsbedingungen. 

Steuerlich ist dabei zu berücksichtigen, dass 
nach § 10 Abs.1 Satz 2 UStG alles Entgelt ist, 
was der Leistungsempfänger aufwendet, um 
die Leistung zu erhalten - jedoch abzüglich der 
Umsatzsteuer. Hierzu hatte der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) bereits durch Urteil vom 
18.7.2007 (Rs. C – 277/05); entschieden, dass 
bei der Stornierung von Beherbergungsleistun-
gen durch Vertragsrücktritt die vom Hotelier 
einbehaltenen Anzahlungen als pauschalierte 
Entschädigung zum Ausgleich des infolge des 
Vertragsrücktritts des Gastes entstandenen 
Schadens – also ohne direkten Bezug zu einer 
entgeltlichen Dienstleistung – und als solche 
nicht als mehrwertsteuerpflichtig anzusehen 
und damit auch nicht umsatzsteuerpflichtig 
sind. 

Welche Angaben muss die Übernachtungs-
rechnung beinhalten?
Der Unternehmer ist gemäß § 14 Abs. 2 Satz 
1 Nr. 1 UStG grundsätzlich verpflichtet, in-
nerhalb von 6 Monaten nach Ausführung der 
Leistung eine Rechnung mit den in § 14 Abs.4 
UStG genannten Angaben auszustellen. Für 
Umsätze aus der Vermietung von Wohn- und 
Schlafräumen zur kurzfristigen Beherbergung 
von Fremden sowie die kurzfristige Vermietung 
von Campingflächen besteht eine Rechnungs-

erteilungspflicht jedoch nicht, wenn die Leis-
tung weder an einen anderen Unternehmer für 
dessen Unternehmen noch an eine juristische 
Person erbracht wird (vgl. Abschnitt 183 Abs.3 
Satz 5 UStR).

Soweit eine Rechnungserteilungspflicht be-
steht, muss die Rechnung u. a. das nach Steu-
ersätzen und einzelnen Steuerbefreiungen 
aufgeschlüsselte Entgelt, den anzuwendenden 
Steuersatz sowie den auf das Entgelt entfal-
lenden Steuerbetrag (§ 14 Abs. 4 Nr. 7 und 8 
UStG) enthalten. Wird in einer Rechnung über 
Leistungen, die verschiedenen Steuersätzen 
unterliegen, der Steuerbetrag durch Maschinen 
automatisch ermittelt und durch diese in der 
Rechnung angegeben, ist der Ausweis des Steu-
erbetrages in einer Summe zulässig, wenn für 
die einzelnen Posten der Rechnung der Steuer-
satz angegeben wird (§ 32 UStDV). Wie bereits 
ausgeführt, wird die Finanzverwaltung hier 
aus Vereinfachungsgründen sowie für Zwecke 
des Vorsteuerabzugs des Leistungsempfängers 
es nicht beanstanden, wenn bestimmte nicht 
begünstigte Leistungen, die in einem Pauscha-
langebot enthalten sind, in der Rechnung zu ei-
nem Sammelposten zusammengefasst werden.

Frühstück und Lohnsteuerliche Behandlung
Die bei vielen Arbeitgebern bei der Erstattung 
von Reisekosten gebräuchliche pauschale Kür-
zung der Frühstückskosten um einen Betrag 
von 4,80 Euro vom Rechnungsbetrag gemäß der 
Vereinfachungsregelung nach R 9.7 Absatz 1 
Satz 4 Nummer 1 LStR 2008, d.h. für das Früh-
stück 20 Prozent des maßgebenden Pauschbe-
trags für Verpflegungsmehraufwendungen, ist 
bei Abrechnung von Übernachtung und Früh-
stück in einem Rechnungsposten wohl nicht 
mehr möglich. Hier muss vielmehr der in der 
Übernachtungsrechnung für das Frühstück ge-
sondert ausgewiesene Preis abgezogen werden. 
Der Arbeitgeber kann als Übernachtungskos-
ten daher nur die verbleibenden Hotelkosten 
steuerfrei erstatten. Sofern der Preis für ein 
Frühstück oberhalb der steuerfrei ersetzbaren 
Verpflegungspauschalen liegt, stellen die vom 
Arbeitgeber erstatteten Kosten überdies steuer- 
und sozialversicherungspflichtigen Arbeitslohn 
dar.

Wer jetzt fürchtet, dass damit die arbeitneh-
merfreundliche Abrechnung der Frühstücks-
kosten passé ist, kann sogleich beruhigt wer-
den. Die Finanzverwaltung hat nunmehr gleich 
zwei Vereinfachungsmöglichkeiten geschaffen, 
die auch künftig für dienstreisegeplagte Mitar-
beiter eine günstige Abrechnung ermöglichen: 
Zum einen kann die Abzugspauschale von 4,80 
Euro weiterhin vom Arbeitgeber angewendet 
werden, wenn die Frühstückskosten mit den 
weiteren Nebenleistungen der Übernachtung 
zu einem Sammelposten zusammengefasst und 
in einem Paketbetrag ausgewiesen werden. 
Gleiches gilt übrigens, wenn das Frühstück im 
Übernachtungspreis enthalten ist oder gar kos-
tenlos angeboten wird. Der Arbeitgeber kann 
dann aus einer Rechnung mit Beherbergungs-
leistung und einem Sammelposten einschließ-
lich Frühstück das Frühstück selbst wieder mit 
4,80 Euro herausrechnen. Der Restbetrag des 

sogenannten Sammelpostens ist kann dann als 
Reisenebenkosten erstattet werden.
Zum anderen ist die Anwendung dieser Rege-
lung in vielen Fällen aber gar nicht mehr not-
wendig, weil die Finanzverwaltung im Regel-
fall von einer Mahlzeitengestellung durch den 
Arbeitgeber ausgeht, so dass lohnsteuerlich 
ein Frühstücksansatz mit dem Sachbezugswert 
von 1,57 Euro zulässig ist. Dies ist insbesondere 
dann der Fall, wenn der Arbeitgeber die Mahl-
zeit vor Reisebeginn bereits mit bestellt hat. 
Ein in Verbindung mit einer Übernachtung ge-
währtes Frühstück bei einer Auswärtstätigkeit 
ist im Sinne des R 8.1 Absatz 8 Nummer 2 LStR 
2008 grundsätzlich vom Arbeitgeber veranlasst 
(abgegeben), wenn

• die im Interesse des Arbeitgebers unternom-
mene Auswärtstätigkeit zu der Übernachtung 
mit Frühstück führt und die Aufwendungen 
deswegen vom Arbeitgeber dienst- oder arbeits-
rechtlich ersetzt werden,
• die Rechnung auf den Arbeitgeber ausgestellt 
ist und
• der Arbeitgeber oder eine andere durch den 
Arbeitgeber dienst- oder arbeitsrechtlich be-
auftragte Person die Übernachtung mit Früh-
stück bucht (beispielsweise über das elektro-
nische Buchungssystem des Hotels) und eine 
entsprechende Buchungsbestätigung des Ho-
tels vorliegt; die Buchung der Übernachtung 
mit Frühstück durch den Arbeitnehmer wird 
anerkannt, wenn dienst- oder arbeitsrechtliche 
Regelungen dies vorsehen – beispielsweise in 
Fällen einer nicht vorhandenen Reisestelle. 

Davon ist insbesondere auszugehen, wenn der 
Arbeitgeber die Buchung der Übernachtung 
mit Frühstück durch den Arbeitnehmer in einer 
Dienstanweisung, einem Arbeitsvertrag oder 
einer Betriebsvereinbarung geregelt hat und 
die Buchung vom Arbeitnehmer im Rahmen der 
vom Arbeitgeber festgelegten oder regelmä-
ßig akzeptierten Übernachtungsmöglichkei-
ten (Hotellisten, vorgegebene Hotelkategorien 
oder Preisrahmen, gegebenenfalls auch über 
ein Travel-Management-System) vorgenommen 
wird, oder eine dementsprechende planmäßige 
Buchung von Übernachtung mit Frühstück aus-
nahmsweise nicht möglich war (beispielsweise 
spontaner Einsatz, unvorhersehbar länger als 
geplant dauernder Arbeitseinsatz, gelistetes 
Hotel belegt) und der Arbeitgeber die Kosten 
dienst- oder arbeitsrechtlich daher erstattet.

Bei einer solchen Arbeitgeberveranlassung 
erfolgt die lohnsteuerliche Behandlung nach 
dem BMF-Schreiben vom 13. Juli 2009 (BStBl 
I Seite 771). Danach kann das Frühstück mit 
dem Sachbezugswert (nach der SvEV) angesetzt 
werden. Für diesen Fall kommt es nicht darauf 
an, wie die einzelnen Kosten in der Rechnung 
ausgewiesen sind (Höhe des Frühstückspreises 
oder Sammelposten für Nebenleistungen neben 
der Beherbergungsleistung).
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